
Ausschreibung 
 
„Ich bin von hier!“ Erlebte Diversität in den Mitgliedsstädten des NRWKS 
 
Thema der Ausschreibung  
Thema ist die im eigenen Umfeld, in der Stadt und im Stadtteil erlebte Vielfalt und Diversität im Sinne 
von kulturellem Hintergrund und Herkunft: Wie erlebe und praktiziere ich kulturelle Vielfalt? Wie 
lassen sich meine Erfahrungen mit einem künstlerischen Ansatz ausdrücken? 
 
Bewerbung  
Einwohnerinnen bzw. Einwohner/Bürgerinnen und Bürger aus Gelsenkirchen sind aufgerufen, ihre 
persönlichen Erfahrungen zur erlebten Diversität in der lebensräumlichen Umgebung künstlerisch 
mit einem Video-/Handyfilm und/oder Hörstück von maximal fünf Minuten Dauer festzuhalten und 
diese auf diese Weise zu vermitteln. Der lokale Bezug zu Gelsenkirchen oder zum Stadtteil muss 
erkennbar sein. Die Bewerbung erfolgt ausschließlich mit dem Film und/oder dem Hörstück, ohne 
Projektskizze. 
Bewerben können sich alle Menschen ab 18 Jahren, ob mit oder ohne Migrationshintergrund. 
Künstlerische Erfahrungen werden nicht vorausgesetzt. 
Zugelassen sind Audio- oder Videodateien mit einer Laufzeit von maximal 5 Minuten. Die Dateigröße 
darf 5 GB nicht überschreiten. 
 
Verfahren  
Der Wettbewerbsbeitrag muss fristgerecht hochgeladen werden. Eine lokale Jury wählt aus den 
Einreichungen den bemerkenswertesten (oder herausragenden) Video-/Handyfilm und/oder das 
bemerkenswerteste (oder herausragende) Hörstück aus.  
Beurteilt werden der thematische Bezug, der Bezug zur Stadt und zum Viertel, die Qualität des 
künstlerischen Ansatzes und dessen kreative Ausführung sowie die technische Kompatibilität für die 
digitale Bildschirmdarstellung. 
Das Preisgeld beträgt 2.000,- Euro. Der Preis wird vom NRW KULTURsekretariat Wuppertal (NRWKS) 
gestiftet. 
Die Bild- und/oder Tondokumenten aus den sich beteiligenden Mitgliedsstädten des NRWKS werden 
ab Sommer 2024 auf der Website des NRWKS zu sehen bzw. zu hören sein. Am 6. September 2024 
werden alle Arbeiten anlässlich des Festaktes zum 50jährigen Bestehen des NRWKS im Foyer der 
Oper Wuppertal auf Screens zu erleben sein. 
Mit der Bewerbung wird das Einverständnis zur Veröffentlichung durch das NRWKS vorausgesetzt. 
 
Ausschreibungsbeginn: 30. November 2023  
Fristende: 15. Februar 2024 – verlängert bis zum 23. Februar 2024 
 
Die zentrale Bekanntgabe der Preisträgerinnen und Preisträger aller beteiligten Mitgliedsstädte 
erfolgt bis zum 30. Juni 2024. 
 

Teilnahmebedingungen 

Die Teilnahme am Wettbewerb „„Ich bin von hier!“ – Erlebte Diversität in den Mitgliedsstädten des 

NRWKS“ der Stadt Gelsenkirchen, nachfolgend Veranstalter genannt, ist kostenlos und richtet sich 

ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen. 

Ausschreibungszeitraum 
Die Dauer der Ausschreibung erstreckt sich vom 30.11.2023 bis zum 23.02.2024, 23:59 Uhr. 
Innerhalb dieses Zeitraums erhalten Nutzerinnen und Nutzer online unter 
www.gelsenkirchen.de/ichbinvonhier die Möglichkeit, am Wettbewerb teilzunehmen. 

http://www.gelsenkirchen.de/ichbinvonhier


 
Teilnahme 
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist ein Ausfüllen und Absenden des angezeigten 
Teilnahmeformulars notwendig. Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums und 
ausschließlich digital möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden nicht 
berücksichtigt. 
Zugelassen sind Audio- oder Videodateien mit einer Laufzeit von maximal 5 Minuten. Die Dateigröße 
darf 5 GB nicht überschreiten. 
Pro Teilnehmerin bzw. Teilnehmer nimmt nur ein übermittelter Beitrag am Wettbewerb teil.  
Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos. 
 
Urheberrechte 
Die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer garantiert, dass sie/er über uneingeschränkte Rechte an dem 
Video/Hörstück verfügt und ebenso uneingeschränkte Verwertungsrechte hat. Sie/Er versichert, dass 
das Video/Hörstück frei von Rechten Dritter ist und keine Persönlichkeitsrechte Dritter verletzt 
werden. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt 
die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer den Veranstalter von allen Ansprüchen frei. 
 
Rechteeinräumung 
Mit der Teilnahme am Wettbewerb überträgt die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer die Rechte zur 
Nutzung des eingereichten Videos und/oder Hörstücks im Rahmen des Wettbewerbs sowie die 
Rechte zur Weiterbearbeitung und Veröffentlichung des Werks im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
(Pressearbeit, Social Media, Internet etc.) und Berichterstattung über den Wettbewerb sowie zu 
Marketing- und Werbezwecken, unwiderruflich auf das NRW KULTURsekretariat Wuppertal 
(NRWKS). Eine Weiterverwertung der Urheberrechte an den Bildern durch entgeltliche Überlassung 
der Nutzungsrechte an Dritte bedarf jedoch der Erlaubnis der/des Einreichenden.  
Die Videos/Hörstücke werden auf der Website des NRWKS www.nrw-kultur.de, auf den Social Media 
Kanälen der NRWKS (Instagram, Facebook und Vimeo) und beim Festakt zur Preisverleihung am 6. 
September 2024 (Jubiläumsveranstaltung in der Oper Wuppertal) veröffentlicht. 
 
Teilnahmeberechtigte 
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in Gelsenkirchen und das 18. 
Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme ist nicht auf Kunden des Veranstalters beschränkt und 
nicht vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig. 
Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung 
seines gesetzlichen Vertreters. 
Nicht teilnahmeberechtigt am Wettbewerb sind alle an der Konzeption und Umsetzung des 
Wettbewerbs beteiligte Personen und Mitarbeiter des Veranstalters sowie ihre Familienmitglieder. 
Zudem behält sich der Veranstalter vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme 
auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise (a) bei Manipulationen im 
Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Wettbewerbs, (b) bei Verstößen gegen diese 
Teilnahmebedingungen, (c) bei unlauterem Handeln oder (d) bei falschen oder irreführenden 
Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel. 
 
Bewertung, Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns 
Nach Abschluss des Wettbewerbs werden die Videos und Hörstücke von einer Jury gesichtet und 
eine Preisträgerin bzw. ein Preisträger ausgewählt. Das Preisgeld beträgt 2.000,- Euro. Der Preis wird 
vom NRW KULTURsekretariat Wuppertal (NRWKS) gestiftet. 
Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an die Gewinnerin bzw. den Gewinner oder 
ihren/seinen gesetzlichen Vertreter. 
Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der Veranstalter. Mit der 
Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten (z.B. Reisekosten zur Preisverleihung) 

http://www.nrw-kultur.de/


gehen zu Lasten der Gewinnerin bzw. des Gewinners. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist 
der Gewinner selbst verantwortlich. 
 
Datenschutz 
Für die Teilnahme am Wettbewerb ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der 
Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, 
Nachname und Emailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind. 
Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne 
Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden. 
Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens und 
Wohnorts in den vom Veranstalter genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt die 
Bekanntgabe des Gewinners auf den Webseiten des Veranstalters und seinen Social Media 
Plattformen mit ein.  
Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an 
die auf der Homepage des Veranstalters angegebenen Kontaktdaten des Veranstalters zu richten. 
Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten 
des Teilnehmers umgehend gelöscht. 
 
Anwendbares Recht 
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Wettbewerb sind an den Veranstalter zu 
richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressumsbereich der Homepage des Veranstalters. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt 
der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der 
unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten 
kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen 
Teilnahmebedingungen. 
 


